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Bürogemeinschaft

Raimund Weidlich
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▪ 2030: mindestens 65 Prozent Treibhausgas-Minderung 

gegenüber 1990

▪ 2040: mindestens 88 Prozent Treibhausgas-Minderung 

gegenüber 1990

▪ 2045: Netto-Treibhausgasneutralität 

(Schleswig-Holstein 2040)

▪ 2030 sollen mindestens 80 % des erzeugten Stroms aus 
erneuerbaren Energien stammen.

Klimaschutzziele der Bundesregierung

04.02.2026 Informationsveranstaltung  zu Windenergie in der Gemeinde Niendorf a.d.St.



4

Windenergie auf Bundesebene
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Entscheidungen der Landesregierung Schleswig-Holstein

➢ Beibehaltung der Rotor-In-Planung (daher 3,4% der Landesfläche statt 2%)

➢ Erreichen der Flächenbeitragsziele des WindBG für 2032 bereits Ende 2027
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§ 245e Abs. 5 Baugesetzbuch seit 12.08.2025

Gemeindeöffnungsklausel bis 31.12.2027

Änderung § 245e Absatz 5 Baugesetzbuch

Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413

(5) Eine Gemeinde, die nicht zuständige Planungsträgerin nach § 249 Absatz 5 dieses 

Gesetzes in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Windenergieflächen-

bedarfsgesetzes ist, kann vor dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt ein

Windenergiegebiet gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes auch

dann ausweisen, wenn die Ausweisung mit einem Ziel der Raumordnung nicht vereinbar 

ist, es sei denn, bei diesem Ziel handelt es sich um ein Vorranggebiet für mit der 

Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen. 
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§ 245c Abs. 1 Baugesetzbuch seit 12.08.2025

Beschleunigungsgebiete für die Windenergie

(1) Werden im Flächennutzungsplan Windenergiegebiete gemäß § 2 Nummer 1 des 

Windenergieflächenbedarfsgesetzes dargestellt, sind diese vorbehaltlich des Absatzes 2 

zugleich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land darzustellen.
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§ 6b Abs. 2 Windenergieflächenbedarfsgesetz seit 12.08.2025

Genehmigungserleichterungen in Beschleunigungsgebieten

(2) Im Zulassungsverfahren einer Anlage nach Absatz 1 ist 

1. abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen,

2.abweichend von § 34 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 

keine Prüfung in Bezug auf Natura 2000-Gebiete durchzuführen, 

3. abweichend von § 44 Absatz 1 und 5 des Bundesnaturschutzgesetzes 

keine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen und 

4. abweichend von § 27 des Wasserhaushaltsgesetzes keine Prüfung der dort genannten 

Bewirtschaftungsziele durchzuführen
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Windenergie auf Landesebene
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1. LANDESENTWICKLUNGSPLAN Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021

2. LANDESENTWICKLUNGSPLAN Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021 

Teilfortschreibung  "Windenergie an Land" = Festlegung von Zielen und Grundsätzen für 

die Festsetzung von Vorranggebieten für Windenergie

Beteiligung zum 2. Entwurf April 2025 endete am 21. Juli 2025

3. REGIONALPLAN Neuaufstellung für den Planungsraum III

Festsetzung von Vorranggebieten für z.B. den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

Beteiligung zum 2. Entwurf 2025 endete am 08. August 2025

4. REGIONALPLAN Teilaufstellung für den Planungsraum III 2020

"Windenergie an Land" = Festsetzung von Vorranggebieten für Windenergie

Beteiligung zum 1. Entwurf endete am 08. Oktober 2025

Übersicht Pläne der Raumordnung Schleswig-Holstein
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Teilfortschreibung Landesentwicklungsplan 

(Windenergie an Land)

2. Entwurf April 2025

Beteiligungsverfahren endete am 21.07.2025
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Aufstellungsbeschluss für Änderung des Flächennutzungsplans
durch die Gemeindevertretung 

Erarbeiten des Vorentwurfs des Flächennutzungsplans
durch das beauftragte Stadtplanungsbüro 

Frühzeitige Beteiligungen 

der Öffentlichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Beteiligungen 

der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen 
Beschluss der Gemeindevertretung zu den Abwägungen über die Stellungnahmen 

Abschließender Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans
durch die Gemeindevertretung

Auslegung des Planentwurfs
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Beteiligungen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Erarbeiten des förmlichen Planentwurfs des Flächennutzungsplans

durch das beauftragte Stadtplanungsbüro

Beschluss der öffentlichen Auslegung zum Flächennutzungsplan
durch die Gemeindevertretung

Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans
nach Bekanntmachung 

Genehmigung des Flächennutzungsplans
durch höhere Verwaltungsbehörde
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Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen 
Beschlüsse der Gemeindevertretung zu den Abwägungen über die Stellungnahmen 

Ablauf 

Aufstellung Änderung Flächennutzungsplan
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Kommunale Wärmeversorgung
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§ 4 Abs. 1 Wärmeplanungsgesetz vom 01.01.2024
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Das Wärmeplanungsgesetz schafft die rechtliche Grundlage für die verbindliche 

und systematische Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung in ganz 

Deutschland. Die Wärmeplanung soll als wegweisendes Instrument auf der 

Grundlage der lokalen Gegebenheiten einen Weg aufzeigen, wie zukünftig 

Schritt für Schritt die Wärmeversorgung auf die Nutzung von Erneuerbaren 

Energien oder unvermeidbarer Abwärme umgestellt werden kann. Das 

Wärmeplanungsgesetz enthält Vorgaben für Inhalte und eine sinnvolle Abfolge 

von einzelnen Arbeitsschritten bis zur Erstellung eines Wärmeplans und 

daneben auch zeitlich gestaffelte Vorgaben an die Wärmenetzbetreiber zur 

Dekarbonisierung ihrer Netze.
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Stichtag für die Einwohnerzahl ist der 1. Januar 2024. Für die kleineren 

Gemeinden unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern können zudem 

vereinfachte Verfahren mit reduzierten Anforderungen vorgesehen werden. 

Zugleich können sich kleinere Gemeinden auch zusammenschließen und in 

einem sogenannten "Konvoi-Verfahren" einen gemeinsamen Wärmeplan 

erstellen.
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Bei der Wärmeplanung müssen immer zwei Fragen beantwortet werden:

1. Wie viel Wärme wird aktuell vor Ort gebraucht?

2. Mit welcher Wärmequelle und Infrastruktur kann die Wärme in 

Zukunft bereitgestellt werden und wie hoch ist der zukünftige Wärmebedarf?
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Die relevanten Weichenstellungen für die Wärmeplanung werden regional und 

lokal vor Ort getroffen. Die dazu notwendigen langfristigen strategischen 

Entscheidungen müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern und anderen für 

diese Entscheidungen notwendigen Akteuren diskutiert und später auch 

umgesetzt werden. Bei der Erstellung der Wärmepläne ist daher eine breite 

gesellschaftliche Beteiligung vorgesehen: Öffentlichkeit, Betreiber von Energie-

und Wärmeversorgungsunternehmen, Träger öffentlicher Belange, 

Großverbraucher, Energiegemeinschaften und andere sollen in den Prozess 

einbezogen werden.

Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer wichtiger Akteure an 

der Wärmeplanung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Engie Deutschland GmbH: https://www.engie-deutschland.de/de/windkraft - geöffnet am 05.02.2024 
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